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Ergebnisse der Gemeindeversammlung vom 06. Juni 2024 
 
Ordentliche Gemeindeversammlung 
 
Donnerstag, 06. Juni 2024, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Bargen 
 
Anwesend 
46 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger = 6 % 
(von 759 Stimmberechtigten) 
 
 
Traktanden 

 

1. Teilrevision Organisationsreglement - Genehmigung 

2. Jahresrechnung 2023 – Genehmigung 

3. Orientierung Gemeinderat 
 - Revision Ortsplanung 
 - Schule Bargen 
 - Liegenschaft Wanzenried, Niederriedstrasse 1 
 - Projekt Friedhofumgestaltung 
 - Mehrzweckhallenreglement 
 - Sanierung Roter Platz bei Mehrzweckhalle 
 

4. Verschiedenes 

 
Ergebnisse der Verhandlungen: 
 
1. Mit der Teilrevision der Gemeindeordnung, sollen die Aufgaben der einzelnen 

Gemeinderatsressorts verändert werden. Die Veränderung der Ressorts und Aufgaben 
des Gemeinderats haben Einfluss auf die Aufgaben der bestehenden Kommissionen. So 
wurde der Gemeindeversammlung der Antrag gestellt, zu folgenden Änderungen der 
Gemeindeordnung zuzustimmen: 
 

- Änderung der Aufgaben der Baukommission und Mitgliederzahl 
- Änderung der Aufgaben der Gemeindebetriebskommission und Mitgliederzahl 
- Aufhebung der Liegenschaftskommission 
- Ausführlichere Auflistung der Aufgaben der Schul- und Kulturkommission sowie 

Änderung der Mitgliederzahl 
 
Die Änderung der Gemeindeordnung wurde von der Versammlung einstimmig 
angenommen. 
 

2. Die Jahresrechnung 2023 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 271‘868.17.22 um 
CHF 351‘424.17 besser abgeschlossen als budgetiert. 
Die Jahresrechnung 2023 wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. 
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3. Die Gemeinderäte informierten die Versammlung in Traktandum 3 über: 
 
-  den Stand der Ortsplanungsrevision.  
Christian Bracher kann den Anwesenden mitteilen, dass die Genehmigung der 
Ortsplanungsrevision durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) nach wie 
vor ausstehend ist. Die kantonale Amtsstelle kann leider keinen Termin nennen, per 
wann die Genehmigung vorliegen wird.  
 
- die Schule Bargen. 
Die Schule Bargen prüft die Einführung der Basisstufe. Dazu werden ab Sommer 2024 
zwei Mehrjahrgangsklassen geführt. Die definitive Einführung ist ab dem Schuljahr 
2026/2027 vorgesehen. Über das Geschäft zur Einführung der Basisstufe soll an der 
nächsten Gemeindeversammlung vom 3.12.2024 beschlossen werden. 
 
- Liegenschaft Wanzenried, Niederriedstrasse 1. 
Der Gemeinderat sieht vor, die Liegenschaft zu erwerben und das Kaufgeschäft der 
Gemeindeversammlung vom Dezember 2024 zum Entscheid zu unterbreiten. Aktuell 
werden Gespräche mit der Grundeigentümerin geführt. 
 
- das Projekt Umgestaltung Friedhof.  
Die Arbeitsgruppe hat erste Sitzungen geführt und es wurde ein Friedhofplaner 
beigezogen, so dass anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung ein konkretes 
Projekt vorgestellt werden kann. 
 
- Überarbeitung Mehrzweckhallenreglement. 
Bei den Benutzern und Benutzerinnen wurde eine Umfrage zum überarbeiteten 
Mehrzweckhallenreglement gemacht. Es sind zahlreiche Rückmeldungen eingegangen. 
Diese haben das Ressort veranlasst, das gesamte nochmals zu überarbeiten und den 
betroffenen Gruppen erneut zu unterbreiten. 
 
- Sanierung Roter Platz bei der Mehrzweckhalle. 
Es wurde eine Umfrage bei der Bevölkerung gemacht. Dazu sind einige Rückmeldungen 
eingegangen. Unter der Mitwirkung einer Arbeitsgruppe sollen die Vorschläge geprüft 
und die weiteren Schritte geplant werden. 
 
- Richtplan Windenergie Region Seeland. 
Die Planungsregion seeland.biel/bienne hat die Realisierungsmöglichkeiten und das 
Potenzial von Windenergieanlagen im Seeland abgeklärt. Dabei ist ein Gebiet am 
Hagneckkanal als geeignet beurteilt und im Regionalen Richtplan Windenergie 
festgelegt worden. Davon betroffen wird auch das Gemeindegebiet von Bargen sein. Die 
Mitgliederversammlung, bestehend aus den 61 Gemeindepräsidien der Region, wird an 
der Versammlung vom 1.7.2024 über den Richtplan beschliessen.  

 
 
 
 
Bargen, 07. Juni 2024 
 
GEMEINDERAT BARGEN  
Monika Käch, Gemeindeschreiberin 


